
 
Was muss man beim Verkauf eines Hauses bzw. beim Auszug beachten? 
 
Beim Verkauf eines Grundstücks sollten Sie beachten, dass der Verkauf von einem Notar beglaubigt 
werden muss. Sie sollten den Eigentümerwechsel dem Wasserverband Stendal - Osterburg (WVSO) 
umgehend mitteilen. Beachten Sie, dass sowohl der alte als auch der neue Grundstückseigentümer 
bei nicht Bekanntgabe des Eigentümerwechsels zu gleichen Teilen haften. 
 
 
Bereich Trinkwasser/Abwasser: 
 

 

2. Melden Sie sich schriftlich beim 
WVSO ab und geben Sie den neuen 
Eigentümer an. 

3. Da das Grundstück 
unbewohnt ist, können 
Sie den Trinkwasser-
anschluss zeitweilig 
bzw. endgültig 
stilllegen lassen. 
Lassen Sie den 
Anschluss nicht 
stilllegen, wird Ihnen 
der Grundpreis 
weiterhin berechnet. 

Hinweis: 
Das Formular für die 
Einstellung des 
Wasserbezuges finden Sie 
auf unserer Internetseite 
www.wvso.de  

Hinweis:  
Das Formular zur Änderungsmitteilung 
des Eigentümers finden Sie auf unserer 
Internetseite www.wvso.de  

3. Da das Grundstück 
unbewohnt ist können 
Sie den Abwasser- 
anschluss stilllegen 
lassen. Lassen Sie den 
Anschluss nicht 
stilllegen, wird Ihnen 
weiterhin der Grundpreis 
berechnet. 

Trinkwasser Abwasser 

nein ja 

2. Melden Sie sich schriftlich beim Wasserverband 
Stendal - Osterburg ab! 

Ist ein neuer Eigentümer vorhanden? 

http://www.wvso.de/�
http://www.wvso.de/�

